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RS OGH 1965/5/12 3Ob69/65
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 12.05.1965

Norm

EO §349 C

MG §19 Abs2 Z2

SchutzV Art6

Rechtssatz

Räumungsaufschub ist dem betreibenden Gläubiger zumutbar, wenn er nach Entstehung des Titels verabsäumt, vom

Verp8ichteten zu verlangen, daß dieser bis zur Räumung entweder die vereinbarten Leistungen erbringt oder (nach

Wahl des betreibenden Gläubigers) ein angemessens Benützungsentgelt bezahlt.
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